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Die Grüngutsammlung Weitere Entsorgungsmöglichkeiten 

Für sperrigen Abfall aus Hausgärten, der sich 
nicht zur Eigenkompostierung eignet, wie Baum
- und Heckenschnitt, bietet der Landkreis 2 x 
jährlich Garten- und Grünabfallsammlungen an.  
 
Alle Termine sind im Abfallkalender veröffent-
licht und können auf der Internetseite des 
Landkreises eingesehen werden. 
Die Abfälle müssen ab 6.00 Uhr bereitstehen. 

Es wird nur Material aus Hausgärten gesam-
melt. Grüngut von Streuobstwiesen und sonsti-
gen Gartengrundstücken kann im Rahmen die-
ser Sammlung nicht kostenlos entsorgt werden 

RETERRA Humuswerk Main-Spessart GmbH 
Alte Ruhe, 97737 Wernfeld 
09351/99850 

Karlstadt-Wiesenfelder Kompost GmbH 
Karlstadter Str. 36, 97753 Karlstadt 
09359/99913 

Kompostplatz Dieter Gräder 
Mittelbodenweg 6, 
97828 Marktheidenfeld Oberwittbach 
✆ 09391/1506 

Kreismülldeponie Karlstadt 
Am Hammersteig,  
09353/793-1740  
 
Sammelplätze der Gemeinden 
Einige Gemeinden haben dazu eigene Einrich-
tungen geschaffen – erkundigen Sie sich in Ihrem 
Rathaus. 

Der Grüngutsack 

Mit dem Grüngutsack des Landkreises, der für 
3,60 € im Einzelhandel erhältlich ist, können Sie 
während des ganzen Jahres Ihre Grünabfälle 
entsorgen. Einfach zu jeder Biomüllabfuhr be-
reitstellen. Die Entsorgungskosten sind im 
Kaufpreis enthalten. 

Bezugsadressen unter Telefon 0 93 53 / 793-
1777 oder im Internet www.main-spessart.de 



 Material bündeln, zum Bündeln nur kom-
postierbares Material verwenden, wie z.B. 
Paketschnur; keinen Draht oder Kunststoff-
bänder. 

 Die Bündel dürfen höchstens 40 kg wiegen.  

 Die zulässige maximale Länge der Bündel ist 
1,50 m.  

 Es wird nur sperriges Material gesammelt, 
das auf dem eigenen Grundstück nur 
schwer verwertet werden kann.  

 Aus Kulanz werden nicht sperrige  Grünab-
fälle bis maximal 1 Kubikmeter pro Anwe-
sen mitgenommen. Voraussetzung dafür 
ist aber, dass sie so bereitgestellt werden, 
dass ein zügiges   Einladen möglich ist (z.B. 
in Körben, Wannen, Gartenabfallsäcke). 

 

 

 Gras, Laub u.ä. ist nicht „sperrig“ und sollte 
bevorzugt auf dem eigenen Grundstück kom-
postiert werden. Alternativ ist die Entsorgung 
über die Biotonne oder den Grüngutsack 
möglich. 

 Lose Laub- und Grashaufen werden grund-
sätzlich nicht mitgenommen. 

 Große Mengen Laub oder Grasschnitt bitte 
über eigenen Komposter, Biotonne, Grüngut-
sack   oder direkt bei unten genannten An-
nahmestellen kostenpflichtig anliefern. 

 Ganze Bäume, größere Wurzelstöcke oder 
Biomüll 

 Kunststoffsäcke werden nicht entleert  

  

 

Das Kompostieren im eigenen Garten ist zwei-
fellos die sinnvollste Methode der Abfallvermei-
dung. 

Die Neuanschaffung eines Komposters wird 
deshalb vom Landratsamt mit 50 % des Kauf-
preises (maximal 50,00 €) bezuschusst. 

Antragsformulare gibt es bei Ihrer Gemeinde-
verwaltung, im Landratsamt und unter  

www.main-spessart.de/themen/umwelt-natur/
abfallberatung/komposterzuschuss/index.html 

 

Die Originalrechnung muss dem Antrag beige-
fügt werden. 

Es gibt aber auch Bioabfälle, die für die Eigen-
kompostierung ungeeignet sind, wie beispiels-
weise Speisereste, hartnäckiges Unkraut oder 
krankheitsbefallene Pflanzenteile.  

Das wird nicht mitgenommen Das wird mitgenommen Die Eigenkompostierung 

So bitte nicht bereitstellen 

 


